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Text 

Finanzierungskosten 

§ 60. (1) Finanzierungskosten haben die angemessenen Kosten für die Verzinsung von Eigen- und 
Fremdkapital zu umfassen, wobei die Verhältnisse des Kapitalmarktes und die Kosten für Ertragsteuern 
zu berücksichtigen sind. Geförderte Finanzierungen sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Die Finanzierungskosten sind durch Multiplikation des angemessenen Finanzierungskostensatzes 
mit der zu verzinsenden Kapitalbasis zu ermitteln. Hierbei ist der verzinsliche Rückstellungsbestand unter 
Berücksichtigung der Finanzierungstangente, welche im Personalaufwand verbucht ist, kostenmindernd 
anzusetzen. 

(3) Der Finanzierungskostensatz ist aus einem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz 
unter Zugrundelegung einer Normkapitalstruktur sowie der Ertragsteuer zu bestimmen. Die 
Normkapitalstruktur hat sowohl generelle branchenübergreifende als auch signifikante 
unternehmensindividuelle Faktoren zu berücksichtigen, welche den Eigenkapitalanteil um mehr als 10% 
unterschreiten. Eine marktgerechte Risikoprämie für das Eigen- und Fremdkapital, die 
Rahmenbedingungen des Kapitalmarktes sowie ein risikoloser Zinssatz sind zu berücksichtigen. Bei der 
Ermittlung des risikolosen Zinssatzes kann ein mehrjähriger Durchschnitt herangezogen werden. 

(4) Die verzinsliche Kapitalbasis ist durch die der Kostenfestlegung zugrunde liegende Bilanz im 
Sinne des § 8 für die Übertragungs- und Verteilungstätigkeit zu bestimmen. Sie ergibt sich aus dem für 
den Netzbetrieb nötigen Sachanlagevermögen und dem immateriellen Vermögen abzüglich passivierter 
Netzzutritts- und Netzbereitstellungsentgelte (Baukostenzuschüsse) und etwaiger Firmenwerte. Im Falle 
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von Zusammenschlüssen von Netzbetreibern kann eine erhöhte Kapitalbasis anerkannt werden, sofern aus 
diesem Zusammenschluss erzielte Synergieeffekte unmittelbar zu einer Reduktion der Gesamtkosten 
führen. 
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